
    Beitrag Mitglied: Anteil Verein: LGH berechnet:
    EURO  EURO EURO

Beitrag: ordentliches Mitglied (mit Pachtfläche)  gemäß § 3 (1)* 83,00 49,80 33,20
 fördernde Mitglieder gemäß § 3 (4) weitere Personen* 66,00 39,60 26,40
 fördernde Mitglieder gemäß § 3 (4) Ehega!en oder Lebenspartner* 36,00 21,60 14,40
* lt. Beschluss der Landesbundversammlung vom 03.06.2025

Versicherungen:
Unfallversicherung   3,00 0,18 2,82
Inventarversicherung 
Pflichtversicherungssumme  € 2.000,00 12,00 0,72 11,28
freiwillige Höherversicherung um € 2.000,00 auf € 4.000,00 zusätzlich  22,00 1,32 20,68
  um € 3.000,00 auf € 5.000,00 zusätzlich  33,00 1,98 31,02
  um € 4.000,00 auf € 6.000,00 zusätzlich  45,00 2,70 42,30
  um € 5.000,00 auf € 7.000,00 zusätzlich  56,00 3,36 52,64
  um € 6.000,00 auf € 8.000,00 zusätzlich  66,00 3,96 62,04
  um € 7.000,00 auf € 9.000,00 zusätzlich  75,00 4,50 70,50
  um € 8.000,00 auf € 10.000,00 zusätzlich  83,00 4,98 78,02
Gebäudeversicherung
Baulichkeiten bis 15 m2 
Pflichtversicherung  € 10.500,00 22,60 1,36 21,24
freiwillige Höherversicherung  € 13.000,00 27,70 1,66 26,04

Baulichkeiten über 15 m2 
Pflichtversicherung  € 15.500,00 32,80 1,97 30,83
freiwillige Höherversicherung   € 18.000,00 42,90 2,58 40,32
   € 20.500,00 53,70 3,23 50,47
   € 23.500,00 65,30 3,92 61,38
   € 26.000,00 76,20 4,58 71,62
   € 30.000,00 87,80 5,27 82,53
freiwillige Versicherung Kunststoffgewächshäuser (nur bei bestehender Grundversicherung) 3,00 -,-  3,00
Gebäudeversicherung Nutzlauben € 15.000,00 25,00 1,50 23,50
(Fonds für Räumungsbetroffene)

Vereins-Rechtsschutz-Versicherung pro Parzelle*   1,19 -,- 1,19
* lt. Beschluss des erweiterten Vorstandes vom 10.09.2019

Dienstfahrten-Kaskoversicherung pro Fahrzeug   65,00 -,- 65,00
Verkehrs-Rechtsschutz pro Fahrzeug   44,10 -,- 44,10
Versicherung Fäkal-Abkipp-Haus pro Haus   -,- -,- 50,00

Pachtpreis pro m2

Dauerkleingarten-Fläche   0,264 0,012 0,252
sonst. Kleingarten-Fläche   0,176   0,008 0,168

Wohnnutzungsentgelt Behelfsheime: s. Seite 3

Öffentlich-Rechtliche Lasten pro Parzelle für 2025 (rückwirkend berechnet)  -,- -,- 4,191)

Umlage LGH-Immobilie (für ordentliche Mitglieder)   1,00 -,- 1,002)

Vertriebskosten Gartenfreund für 2025 (rückwirkend berechnet/gilt nicht bei e-paper-Bezug)  -,- 7,67

Wichtige Hinweise zur Jahresrechnung

1) Im Februar 2021 haben die Mitgliedsvereine des LGH mehrheitlich beschlossen, zur gerechten Verteilung der Öffent-
lich-Rechtlichen-Lasten (ÖRL), den Beitrag ab dem Jahr 2021 rückwirkend zu berechnen. Die Berechnung der ÖRL für 
2025 erfolgt somit rückwirkend in der Jahresrechnung 2026.
2) Auf der Landesbundversammlung am 02.06.2025 haben die Mitgliedsvereine mehrheitlich eine Umlage in Höhe von 
1 Euro/ Jahr pro Parzelle für eine Sanierungs- und Instandhaltungsrücklage zugunsten der LGH-Immobilie ab 01.01.2026 
beschlossen. Diese Umlage gilt zunächst für 5 Jahre.

WICHTIG!
Bi!e beachten Sie, dass es durch die Möglichkeit, dass auch auf Parzellen mit 
kleineren Lauben bis zu einer Größe von 15 m² jetzt zusätzlich ein Geräte-
schuppen errichtet werden darf, erforderlich wird/werden kann, in die zweite 
Pflichtversicherungsstufe (Baulichkeiten größer als 15 m²) zu wechseln.

Zur Vermeidung einer Unterversicherung und der damit verbundenen Kür-
zung der Entschädigungsleistung ist gegebenenfalls auch eine freiwillige Hö-
herversicherung erforderlich. (siehe Merkbla! zur Unterversicherung).

VERSICHERUNGEN

Neue Merkblä#er ab 1.1.2025
Die Merkblä#er LIG - Lauben- und 
Inhaltsversicherung / Familien-Unfall-
versicherung sowie die aktuellen Scha-
denformulare stehen den Pächterinnen 
und Pächtern im öffentlichen Bereich 
der LGH-Homepage als Download zur 
Verfügung.
Auch das Hinweisbla! zur Unterver-
sicherung ist hier einsehbar. Unter:  
www.gartenfreunde-hh.de/vereine/
service/versicherung

Im Versicherungsfall sind die Schaden-
formulare vollständig ausgefüllt mit 
der Unterschri% des Vereinsbeau%rag-
ten versehen an den Landesbund zu 
senden. Es sind zwingend Fotos vom 
Schaden beizufügen.

Versicherungshinweis für  
LGH-Lauben
Seit dem 01.01.2024 haben Versicher-
te aufgrund der extrem gestiegenen 
Baukosten und zur Vermeidung einer 
möglichen Unterversicherung bei LGH-
Lauben, die über einen Teilzahlungs-
vertrag gekau% wurden (auch bereits 
abgezahlte Lauben) die Möglichkeit 
eine freiwillige Höherversicherung für 
das Gebäude abzuschließen.

Bei LGH-Nutzlauben aus dem Fonds 
für Räumungsbetroffene ist dies nicht 
möglich.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Steffi Schulz, Tel. 040/50 05 64 20 
schulz@gartenfreunde-hh.de 

BEITRÄGE UND KOSTEN 
FÜR 2026

Ihre Ansprechpartnerin: 
Astrid Rössling
Tel. 040/50 05 64 13
roessling@gartenfreunde-hh.de

WOHNNUTZUNGS- 
ENTGELT FÜR  
BEHELFSHEIME

 
für 2026 insgesamt € 534,29

Verein berechnet:  € 534,29
davon entfallen an den Verein: € 24,28
LGH berechnet: € 510,01
davon entfallen an den LGH: € 24,28
FHH berechnet: € 485,73

Pachtland von  
Privatverpächtern
Das Wohnnutzungsentgelt für 
Behelfsheime, die auf privatem 
Pachtland liegen, beträgt unverän-
dert für 2026.
€ 7,16 x m2 Wohnfläche zzgl.  
€ 12,80 Verwaltungsgebühr  
pro Behelfsheim. 
Dem Verein und dem LGH verblei-
ben hiervon jeweils € 6,40 Verwal-
tungsgebühr.

Pachtland der FHH
Das Wohnnutzungsentgelt für Behelfs-
heime, die sich auf städtischem Gelän-
de befinden, beträgt für die Bewohner 
unverändert

Ihre Ansprechpartnerin: 
Urte Manjowk
Tel. 040/50 05 64 14 
manjowk@gartenfreunde-hh-de
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